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Neuaufteilung des Anglerverbandes Niedersachsen 

 

Hallo an alle Gleichgesinnten! 

Diese wahre Geschichte hat bereits vor Jahren, aber in etwa zur 

selben Zeit angefangen, wie jetzt.  

Es wurde schon früh dunkel, die Nächte wurden länger als die 

Tage und es war einfach kein Angelwetter mehr. Ich gestehe 

Euch, ich bin ja eigentlich ein „Schönwetterangler“. Dabei gibt es 

auch für mich eigentlich kein schlechtes Wetter, nur halt eben eine 

total ungünstige Zeit, um Angeln zu gehen.  

Da der Zeitvertreib via Netflix, Prime-Video und Co dann nicht 

immer so mein Ding ist, recherchierte ich mal wieder hinter den 

Grundlagen für eine Rechnung über 80 Cent pro Mitglied unseres 

Bezirksverbandes hinterher, die wir Jahr für Jahr neben den 

Beiträgen für den Anglerverband erhielten. Die Auskünfte, die ich 

dabei von unserem Bezirk 18 und auch vom Anglerverband erhielt, 

waren für mich leider nicht befriedigend. Jeder von Euch doch 

kennt bestimmt diesen Spruch: „Das haben wir schon immer so 

gemacht!“. Ja, das ist manchmal ok, aber ist das eigentlich auch 

noch richtig so? 

Und so geriet -neben dem Bezirksverband 18- immer mehr und 

mehr auch der Anglerverband Niedersachsen und seine „innere 

Aufteilung“ und damit auch seine Satzung, ins Visier meiner 

Recherchen. Seite um Seite, Kommentar für Kommentar und 

Urteil für Urteil, zog ich mir dazu aus dem Internet und habe sie 

auf unsere Verhältnisse übertragen und beurteilt. Das sich so 

etwas nicht in zwei Stunden erledigen lässt, brauche ich den 

eingefleischten Rechtswissenden unter Euch nicht zu erzählen.  

Nach wirklich sehr, sehr vielen Stunden habe ich dann all mein 

Wissen, meine Abwägungen und meine Ableitungen in Bezug auf 

den Bezirk 18 und dem Anglerverband Niedersachsen, in einer 
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mehreren Seiten langen Mail an das Präsidium desselbigen 

verpackt und versandt. Und siehe da, von nun an kam ganz 

langsam Bewegung in die Sache.  

Der Vorstand des Anglerverbandes hatte sich zwischenzeitlich 

bereits selbst einen „Rechtsbeistand“ gesucht und mich zudem 

eingeladen, meine Argumente, Bedenken und Kritikpunkte 

persönlich in Hannover gegenüber dem Gesamtvorstand 

vorzutragen. Ich frage Euch: „Welcher Kassenwart eines kleinen, 

unbedeutenden Vereines, würde sich das entgehen lassen?“. 

Richtig, ich nicht! Und so habe ich mir einen Tag frei genommen 

und bin mit voller Rückendeckung unseres Vorsitzenden und des 

restlichen Vorstands an einem wirklich sehr heißen Sommertag 

nach Hannover gefahren. Dort habe ich dann den Mitgliedern vom 

Gesamtvorstand eine Präsentation mit meinen recherchierten 

Fakten und Schlussfolgerungen vorgeführt, dass selbst deren 

„Rechtsbeistand“ am Ende zustimmend applaudieren musste. Die 

sich dann nach meiner Präsentation entwickelnde 

Grundsatzdebatte bestätigte meine Annahmen dazu vollkommen. 

Der Anglerverband musste dringend an seiner verstaubten 

Bezirksaufteilung arbeiten und eine separate Rechnung von 

einem Bezirk, ging auch nicht! Das Schwitzen, was bestimmt mehr 

an meiner Aufregung als an den hohen Außentemperaturen lag, 

hatte sich gelohnt. 

Seit diesem heißen Tag sind nun bald zwar zwei Jahre vergangen, 

aber die ersten Reaktionen auf meine Intervention haben 

mittlerweile die Satzung des Anglerverbandes erklommen. Ein 

Kritikpunkt meiner damaligen Argumentation war ja, dass die 

Bezirksvorsitzenden von den Vorsitzenden der zugeordneten 

Mitgliedsvereine gewählt würden. Eigentlich ist das ganz schlüssig 

und nicht zu bemängeln. Aber wer sich die Aufteilung des 

Anglerverbandes auf Bezirke mal genau zur Brust genommen hat, 

weiß, dass es Bezirke gab, die nur aus einem(!) Verein bestanden! 

Wie und wer sollte denn da bitte einen Vorschlag für den 

Bezirksvorsitzenden abgeben und wer sollte ihn dann noch 

4 



wählen? Ist doch echt merkwürdig, oder? Und wenn die 

angebliche Wahl in einem einzelnen Bezirk des Anglerverbandes 

schon fragwürdig ist, welchen Rechtsstatus haben dann bitte die 

Wahlen der anderen Bezirksvorsitzenden? 

Nun ja, lange Rede kurzer Sinn, der Anglerverband 

Niedersachsen hat mittlerweile seine Satzung auch mal überprüft 

und beschlossen, seine „Bezirke“ durch „Regionen“ zu ersetzen. 

Diese werden nun auch nicht mehr an Gewässergrenzen 

festgezurrt, sondern an Kreisgrenzen. Das hat unter anderem den 

Vorteil, dass es z. B. auch für die Unteren Naturschutzbehörden 

einfacher wird, die auf ihre Zuständigkeit beschränkte räumliche 

Zuständigkeit leichter einer Region des Angerverbandes 

zuzuordnen.  

Nach den Vorschlägen des vom Anglerverbandes eingesetzten 

Arbeitskreises bedeutet das für unseren bisherigen Bezirk 18 aber 

leider auch, eine komplette Neuordnung. War z. B. bislang auch 

der Lilienthaler Gewässerschutzverein, der den stellvertretenden 

Bezirksvorsitzenden 18 stellt -wie auch wir- dem Bezirk 18 

zugeordnet, sollen nun alle Angelvereine im Landkreis Osterholz 

der Region Cuxhaven-Wesermarsch-Osterholz zugeordnet 

werden, wogegen der Rest des Bezirk 18, in die Region 

Rotenburg-Stade übergehen soll. Damit würde dann der 

stellvertretende Bezirksvorsitzende, Martin Schüppel, einer 

anderen Region angehören als der eventuelle neue 

Regionsvorsitzende Ulrich Ostermeier. 

Um nun ein „für und wider“ zu dieser Reorganisation festzustellen, 

hatte unser bisheriger Bezirksleiter des Bezirk 18, Ulrich 

Ostermeier, zu einer kurzfristigen Sitzung am Freitag, 18. Oktober 

2022, mit den betroffenen Angelvereinen aus dem Landkreis 

Osterholz einberufen. Dabei war natürlich die Hauptfrage, ob auch 

wir, der SAV „hool ruut“ Pennigbüttel e. V., mit dieser 

Neuzuordnung einverstanden wären oder lieber die alten 

Zugehörigkeiten beibehalten werden sollten. Leider konnte weder 
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Ulrich Ostermeier noch sein Stellvertreter, Martin Schüppel, keine, 

auch nur annähernd überzeugenden Gründe vorbringen, gegen 

die geplante Neuzuordnung zu stimmen. 

Ohne bis jetzt die aktuellen Ausgänge beim Anglerverband 

Niedersachsen zu kennen, bleibt die Neustrukturierung des 

Anglerverbandes in Regionen erst einmal abzuwarten. Kommen 

wird sie aber wohl auf jeden Fall! Wie sie genau kommen wird, 

werden wir dann alle sehen. Ich werde Euch darüber auf den 

Laufenden halten! 

Besinnliche Feiertage, einen friedvollen Jahreswechsel und viele 

Grüße wünscht Euch 

Euer Kassenwart  

Dirk Kriese 
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T e r m i n e !!   T e r m i n e !! 

Die Hauptversammlung ist geplant für 

Montag, den  20. Februar 2023, 
um  19.00 Uhr 

(vorbehaltlich der aktuellen CORONA-Lage) 

im Vereinslokal „Skipper-Treff“,  

Osterholz-Scharmbeck, Hafenstr. 28 

Bitte eine Nase-Mund-Bedeckung mitführen. 

Anträge zur Hauptversammlung sind gemäß  

§ 15 der Satzung bis 31.12.2022 schriftlich bei der 

Vereinsgeschäftsstelle (Hinter dem Hafen 1, 27711 Osterholz-

Scharmbeck) einzureichen. 
 

 

Die  Erlaubnisscheinausgabe-Termine 2023 
sind geplant für 

Samstag,  25. März 2023,   10.00 – 12.00 Uhr 
und 

Sonntag,  16. April 2023,   10.00 – 12.00 Uhr 

im Vereinslokal „Skipper-Treff“, OHZ, Hafenstr. 28 

(vorbehaltlich der aktuellen CORONA-Lage) 

Bitte eine Nase-Mund-Bedeckung mitführen. 

(Ausgabe nur gegen Rückgabe der alten Fangkarte und  
bei bestandener Fischerprüfung) 

 
Alle Termine stehen unter dem Vorbehalt erforderlicher kurzfristiger Änderungen 
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Elektronische Digitalwaage 
bis 40 kg – inklusive Batterien       nur 13,95 € 

Fernglas 
10x50 / gummiert / UV-vergütet 

inkl. Trageriemen u. Tasche 

nur  59,50 € 

DAIWA – 

Angelrolle NINJA 
LT 1000  

statt 64,00 €   nur  49,95 € 

DAIWA Rolle Regal LT 1000 
10 Kugellager 

statt 87,50 €     nur  67,50 € 

BALZER – Elektronischer Bissanzeiger 
Ton- und Lautstärkeregelung / Spritzwassergeschützt 

Batteriebetrieben (9-Volt-Blockbatterie)      nur 16,95 € 

DAIWA-NINJA-Spoonrute 

1,90 m / 1 – 9 g Wurfgewicht   /   statt  64,00 €      nur  49,95 € 

                       BALZER 
                    Angelschirm / Ø 2,50 m 

 

                       nur  59,95 €  

CORMORAN 

Freilaufrolle 
Black Master – BR PIF 4000 

7 Kugellager 

statt 70,90 €   nur  49,95 € 
 

        Angeln & Jagen wünscht allen Anglern ein besinnliches 

        Weihnachtsfest und ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2023 
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Vereinsbeitrag als SEPA-Lastschriftmandat (Einzugsermächtigung) 

 

Jedes Jahr wird im ersten Quartal die Zahlung des Jahresbeitrages fällig. 

Bei einem erteilten SEPA-Lastschriftmandat ist es dem Verein möglich, 

den fälligen Beitrag vom Konto des Vereinsmitgliedes Ende Februar / 

Anfang März eines Jahres abzubuchen. Dieses Lastschriftverfahren ist 

für den Verein wie auch für das Mitglied der einfache Weg zur Bezahlung 

des Beitrages. 
 

Anders verhält es sich bei Mitgliedern die keine Einzugsermächtigung 

erteilt haben. Dies sind dann die „Barzahler“. Diese müssen den Beitrag 

bis spätestens Ende März auf das Konto des Vereines überweisen.  

Eine weitere Möglichkeit ist die Barzahlung bei einem der Termine für 

die Ausgabe der neuen Erlaubnisscheine, wenn es dann auf Grund der 

CORONA-Einschränkungen möglich ist. Zahlt man dann bar, so ist ein 

Aufschlag von 5 € zu bezahlen. 
 

Leider kommt es häufig vor, dass die „Barzahler“ den Beitrag nicht 

fristgerecht entrichten und dann vom Verein an die ausstehende 

Zahlung erinnert werden müssen. Auch bei der Zahlungserinnerung 

wird ein Aufschlag von 5 € fällig.  

Um diesen Mehraufwand für den Verein wie auch für das Mitglied zu 

vermeiden ist die Einzugsermächtigung die bessere Alternative. 

Daher an dieser Stelle noch einmal der Appell an alle 

„Barzahler“, dem Verein eine Einzugsermächtigung zu 

erteilen (siehe nachstehendes Formular).  

Das Formular ist auch auf der Internetseite des Vereines unter der 

Rubrik „Links & Download“ zu finden. 

 
 

M. H.  
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SEPA-Lastschriftmandat 
SAV “hool ruut” Pennigbüttel e. V., Geschäftsstelle: Hinter dem Hafen 1, 27711 Osterholz-Scharmbeck 

Gläubiger-Identifikationsnummer DE49SAV00000074747 
 

Hiermit ermächtige ich den SPORTANGLERVEREIN „HOOL RUUT“ PENNIGBÜTTEL  E. V. 
Zahlungen für Beiträge usw. bei Fälligkeit von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SAV Pennigbüttel e. V. auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Vorname (Mitglied)               Nachname (Mitglied)    Mitgl.-Nr. 

 
 

 

Vorname (Kontoinhaber)             Nachname (Kontoinhaber)    

 
 

Straße                 Hausnummer 

 
 

Postleitzahl und Ort 

 

Name der Bank           Ort 

  

 
IBAN 

BIC ( 8 oder 11 Stellen) 

           

 

Ort               Datum  

Osterholz-Scharmbeck, TT MM JJ 

 
Unterschrift (Kontoinhaber) 

 

 

D E                     

   

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fischzucht Deelbrügge 

Seenfischerei Flögeln 

 
Verkauf von Gartenteichfischen, Besatzfische, 

Speisefische und Räucherfisch 

M. Gischewski, 27616 Beverstedt 

Tel.: 04747 – 1714  oder  04745 – 7720 

Handy: 0171 – 1913721 /  Fax: 04747 - 931628 
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Erinnerung für Barzahler 

Im ersten Quartal eines Jahres werden die Mitgliedsbeiträge für unseren 

Verein fällig. Bei Vorlage einer Einzugsermächtigung wird der Beitrag 

automatisch Ende Februar/ Anfang März durch den Verein vom angegebenen 

Konto des Vereinsmitgliedes abgebucht. Mitglieder die ihren Beitrag 

allerdings in bar bezahlen, haben diesen spätestens bei Abholung der neuen 

Erlaubnisscheine zu entrichten. Viel besser ist jedoch eine zeitgerechte 

Überweisung auf unser Vereinskonto bei der Sparkasse Rotenburg Osterholz 

(IBAN: DE75 2415 1235 0018 2407 88 /  BIC: BRLADE21ROB) bis Anfang März. 

Die Beitragshöhe beträgt 

 für Erwachsene Männer (aktive Mitglieder)  80,- € 

 für Erwachsene Frauen (aktive Mitglieder)  70,- € 

 für Jugendliche (aktive Mitglieder) bis 17 Jahre  35,- € 

 für alle PASSIVEN Mitglieder    15,- € 

Im zurückliegenden Jahr 2022 kam es bei Mitgliedern mit 

Einzugsermächtigung allerdings auch zu Rücklastschriften, da die Abbuchung 

durch den Verein nicht bei der jeweiligen Bank eingelöst wurde. Auch bei den 

Barzahlern kam es bei einer nicht unerheblichen Anzahl zu verspäteten 

Beitragszahlungen bzw. sogar zu Ausfällen der Beiträge.  

Daher an dieser Stelle der eindringliche Hinweis, die fälligen Beiträge zu 

entrichten, da ansonsten der Ausschluss aus dem Verein erfolgt, wenn 

trotz Erinnerungs-/ Mahnschreiben der Beitrag nicht bezahlt wird. 

Auch sei noch einmal klargestellt, dass der Vereinsbeitrag auch bei Nicht-

abholung der aktuellen Erlaubnispapiere zu bezahlen ist. 

Sofern man im Jahr 2023 keine Zeit zum Angeln hat, so besteht die Möglichkeit 

sich „PASSIV“ zu melden. Hierfür ist jedoch eine schriftliche Mitteilung bis zum 

31. Dezember 2022 an den Vorstand erforderlich.  

M. Henke 

12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 



Fischerlehrgang 2022 abgesagt 

Im Zeitraum vom 5. September bis 12. November 2022 hat 

unser Verein wieder einen Lehrgang zur Fischerprüfung für 

interessierte Angler geplant. 

Leider wurde der Lehrgang nur durch einen Artikel im 

Hamme-Report und auf unserer Internetseite 

bekanntgegeben. 

Nach dem wir bis Ende August nur wenige Anmeldungen 

erhalten hatten, die eine kostendeckende Durchführung 

nicht gewährleistet hätten mussten wir den diesjährigen 

Lehrgang zur Fischerprüfung leider absagen. 

Für das Jahr 2023 werden wir aber wieder einen 

Fischerlehrgang einplanen. Wir hoffen, dass wir dann 

genügend Interessierte haben werden. 

Geplant ist der nächste Lehrgang im Frühjahr bzw. Herbst 

2023. 

Die genauen Termine zur Durchführung werden wieder auf 

unserer Internetseite und durch Auslage der 

Anmeldeformulare bei den beiden Angelgeschäften „Angeln 

& Jagen“ sowie „Angel-Spezi Trenke“ bekanntgegeben 

werden. 

M. H.  
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Kleinanzeigen leicht gemacht und kostenlos !!! 

In unserer Vereinszeitung haben alle Vereinsmitglieder die Möglichkeit 

private Kleinanzeigen aufzugeben. Diese Anzeigen werden kostenlos 

in einer Ausgabe unseres „Angelhaken“ veröffentlicht. Hierbei ist es 

egal, ob jemand etwas sucht oder zu verkaufen hat. 

Wer also diese Möglichkeit nutzen möchte, der schicke seine Anzeige 

an unsere Geschäftsstelle 

  SAV Pennigbüttel e. V. 

  H. Ewald 

  Hinter dem Hafen 1 

  27711 Osterholz-Scharmbeck 

Auch handschriftlich erstellte Vorlagen werden angenommen. 

Annahmeschluss für die nächste Vereinszeitung ist 

Freitag, der  20. Februar 2023 
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Umzugsmeldung  an den Verein !! 
 
Einige Postsendungen kamen auch im vergangenen 
Jahr als unzustellbar wieder an den Verein zurück. Die 
betroffenen Vereinsmitglieder hatten ihre neue Anschrift 
nicht mitgeteilt. 
So kommt es dann dazu, dass auch die neuen 
Vereinsinformationen das Mitglied nicht erreichen. 
In einigen Fällen ist mit einem Umzug auch ein Wechsel 
der Bankverbindung verknüpft. Bei einer dem Verein 
erteilten Einzugsermächtigung lassen sich zusätzliche 
Kosten vermeiden, wenn auch in diesem Fall der Verein 
rechtzeitig informiert wird. 
Doch hat die Nichterreichbarkeit von Vereinsmitgliedern 
auch noch andere Auswirkungen. 
So kommt es vor, dass am Anfang des Jahres ein 
Umzug oder der Wechsel der Bankverbindung erfolgt, 
aber der Jahresbeitrag noch nicht bezahlt wurde.  
Wenn dann die Erinnerungsschreiben zur Zahlung 
des Vereinsbeitrages das Vereinsmitglied nicht 
erreichen können und dem Verein auch keine 
Mitteilung vorliegt, dann führt dies letztendlich zum 
Ausschluss aus dem Verein. 
 
Damit es aber gar nicht soweit kommt, noch einmal die 
Bitte an alle Vereinsmitglieder, bei Umzug oder 
Änderung der Bankverbindung eine entsprechende 
Mitteilung an den Verein zu senden.  
 

M. Henke 

2. Vorsitzender 
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Umzug ?   Neue Anschrift ? 
Wenn ja, dann bitte ausfüllen und einsenden an: 

SAV Pennigbüttel e. V. 
H. Ewald 

Hinter dem Hafen 1 
27711 Osterholz-Scharmbeck 

 
 

Vor-/Nachname: _____________________________________ 
 
Mitgl.-Nr.: __________________________________________ 
 
Alte Anschrift: _______________________________________ 
 
    _______________________________________ 

 

 

N e u e   Anschrift:  
 
Straße/ Haus-Nr.: _______________________________ 
 
PLZ / Wohnort: _________________________________ 
 
Telefon: ______________________________________ 
 
E-Mail-Adresse: _________________________________ 
 
 
Neues Konto?              Ja                      Nein     
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Wir wünschen allen Mitgliedern, 

Freunden und Bekannten 

ein frohes Weihnachtsfest 

und  

ein erfolgreiches Jahr 2023 


